
Schwefelwasserstoff

nische Mittel bzw. zusätzliche Kör
perschutzmittel (wie Schutzbrillen) 
angewendet und/oder die Einhaltung 
spezieller Verhaltensregeln gefordert 
werden.
Für die Einhaltung der S. sind die 
Betriebe bzw. der Anwender sowie 
der Hersteller bzw. Importeur (vertre
ten durch den Leiter des Betriebes) 
verantwortlich. Der Leiter wird dabei 
von der ehrenamtlich tätigen Schutz
gütekommission beraten. Die S. ist 
vor Inbetriebnahme festzustellen 
bzw. herzustellen, in bestimmten zeit
lichen Abständen zu überprüfen und 
im -> GAB-Nachweis schriftlich fest
zuhalten. Sie ist bei der —» Havarie
untersuchung zu überprüfen. Ihre 
Einhaltung bzw. Nichteinhaltung gibt 
wichtige Hinweise für die Feststel
lung der strafrechtlichen Verantwort
lichkeit bei Unfällen, Bränden und 
Havarien.

Schutzgütekommission -> Schutz
güte

Schutzgütenachweis -> GAB-Nach
weis

Schwachsinn, erethischer: meist or
ganisch verursachte Form des Intel
ligenztiefstands, der mit erheblichem 
Bewegungsdrang (—► Erethie) ver
bunden ist.

Schwangerschaftsunterbrechung: in
der DDR ist eine S. auf Ersuchen der 
Schwangeren nach den Bestimmun
gen des Gesetzes über die Unterbre
chung der Schwangerschaft und der 
zu seiner Durchführung erlassenen 
Rechtsvorschriften zulässig. Im Ge
setz erfolgt die Übertragung des Ent
scheidungsrechts über die vorzeitige 
Beendigung einer Schwangerschaft 
innerhalb der ersten 12 Wochen an die 
Frau. Eine Reihe rechtlicher Regelun
gen dient der Verminderung all
gemein anerkannter und deshalb

grundsätzlich formulierbarer Gefah
ren. Eine Unterbrechung ist unzuläs
sig, wenn eine Schwangerschaft län
ger als 12 Wochen besteht, wenn seit 
der letzten Unterbrechung weniger 
als 6 Monate vergangen sind oder 
wenn die Frau an einer Krankheit 
leidet, die im Zusammenhang mit der 
Unterbrechung zu schweren gesund- 
heitsgefährdenden oder lebensbedro
henden Komplikationen führen kann. 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang 
die Sicherung des freien Entschei
dungsrechts der Frau. Durch sorg
fältige Beachtung der entsprechen
den Bestimmungen des StGB ist jeder 
auf die Frau ausgeübte Druck im 
Sinn einer Nötigung oder Veranlas
sung zur S. verboten.

Schwarzpulver: schiefergraues bis 
blauschwarzes, feinkörniges Gemisch 
aus etwa 75 % Kaliumnitrat, etwa 13 % 
Holzkohle und etwa 12 % Schwefel. Es 
ist leicht entzündbar und brennt ex
plosionsartig unter starker Rauchent
wicklung ab. S. ist stark hygrosko
pisch (wasseranziehend) und verliert 
im feuchten Zustand wesentlich an 
Treibkraft. Bei einem Feuchtigkeits
grad von etwa 14 % kann die Treib
kraft bereits völlig aufgehoben sein. 
Verwendet wird S. bei der Herstel
lung von Zündschnüren, als Treibsatz 
in Raketen, für Sprengungen in Stein
brüchen und dgl. Als Zünd- oder 
Treibmittel für die Munition von 
Hand- und Faustfeuerwaffen wird S. 
kaum noch verwendet.

Schwefelwasserstoff (H2S): gasför
mige Verbindung, etwas schwerer als 
Luft; Vorkommen in Jauchegruben, 
Abwasserkanälen, Kohlengruben, 
Brunnenschächten und in der erdöl
verarbeitenden Industrie. Hinweise 
bei der Leichenschau frischer Lei
chen: stark blau verfärbte Toten
flecke, später grünlich, Geruch nach 
H2S (ähnlich wie bei faulen Eiern).
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